
 
Dirk Albrecht | Kreisbrandrat 
Kreisbrandinspektion Landkreis Kitzingen 
Brandschutzdienststelle 

  
 

   

 

Seite 1 von 4 KBR Dirk Albrecht 
Im Sand 60 

97342 Marktsteft 
privat: 09332/5926301 

mobil: 0162 2699053 
mail: kbr-albrecht@kfv-kt.de 

 

KBR Dirk Albrecht | Im Sand 60 | 97342 Marktsteft 

Landratsamt Kitzingen 
-Kreisbauamt- 
Im Hause 

 
 Marktsteft, 28.11.2025 

 

Aktenzeichen: 
Vorhaben: 
 
Anwesen: 
Flur-Nr.: 
 
Veranlasser: 

BL-20-2025 
Bebauungsplan BPL „Wunn II“ mit 1. Änderung BPL „Wunn“ 
Mainstockheim 
-/- 
1562/36, 1562/37, 562/38,1562/40 und 1562/42 (Teilfläche) 
 
Gemeinde Mainstockheim 
 

Hier: Stellungnahme aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes im Rahmen der 
Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Anlage: -/- 
 

_ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o.g. Bebauungsplan sind aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes folgende Anmerkungen zu 
machen: 
 
1.) Vorbemerkung 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange des aktiven Brandschutzes. Sie 
enthält Festlegungen und Empfehlungen für einen evtl. notwendigen Feuerwehreinsatz, um den 
Einsatz vorzubereiten und die Voraussetzungen für einen möglichst effektiven Einsatz zu 
schaffen. 
 
2.) Anmerkungen 
2.1.Flächen für die Feuerwehr 
2.1.a) Die Zufahrten zu den Objekten müssen für Feuerwehrfahrzeuge mit einer Achslast von 10 t 
sichergestellt sein. Die Zufahrtswege müssen darüber hinaus für Fahrzeuge, die eine Länge von 
10 m, eine Breite von 2,5 m und einen Wendekreisdurchmesser von 18,5 m haben, befahren 
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werden können. Die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ (BayTB-A 2.2.1) ist einzuhalten. Auf 
die DIN 14 090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ wird verwiesen. 

 
2.1.b) Werden Stichstraßen oder -wege mit mehr als 50 m Länge angelegt, ist an deren Ende ein 
Wendeplatz anzulegen. Der festzulegende Wendekreisdurchmesser beträgt ebenfalls 18,5 m. 

 
2.2.Löschwasserversorgung 
2.2.a) Bei der Planung und Ausführung der Wasserversorgungsanlage sind die einschlägigen 
Vorschriften der DVGW zu beachten, insbesondere jedoch folgende Arbeitsblätter: 
W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ 
W 331 „Hydrantenrichtlinien“ 
W 313 „Richtlinien für Bau und Betrieb von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen in 
Grundstücken im Anschluß an Trinkwasserleitungen“ 
W 311 „Wasserversorgung, -speicherung, Bau von Wasserbehältern, Grundlagen 
und Ausführungsbeispiele“ 

 
2.2.b) Die Hydranten müssen den Normblättern DIN 3221 bzw. 3222 entsprechen und mit einem 
DIN-DVGW-Prüfzeichen versehen sein. Insbesondere ist zu beachten, dass die Hydranten mit 
einer selbständigen Entleerungsvorrichtung, die Überflurhydranten darüber hinaus mit einer 
Sollbruchstelle versehen sind.  

 
2.2.c) Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist zu beachten, dass nur solche mit 
Nennweite (DN) 80 eingebaut werden, da bei den Feuerwehren nur Standrohre mit Nennweite 
80 vorhanden sind. 

 
2.2.d) Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Unterflurhydranten ohne Zwischenstücke, 
Verlängerungen oder sonstige Zusatzanschlussstücke verwendet werden können. Für den Einsatz 
der Feuerwehr bedeutet dies eine Zeitverzögerung und somit eine Gefährdung des 
Einsatzerfolges. Sinnvollerweise sollte daher bereits bei der Ausschreibung auf diesen Umstand 
Wert gelegt werden. 

 
2.2.e) Eine zusätzliche Absperrmöglichkeit der Hydranten sollte nach Möglichkeit vermieden 
werden. Sollte dies, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich sein, so ist eine 
augenfällige dauerhafte Kennzeichnung vorzusehen. In gleicher Weise ist ein Hinweis 
anzubringen, wie die Sperrung aufgehoben werden kann. 

 
2.2.f) Bei der Auswahl der Hydrantenart ist davon auszugehen, dass ein Verhältnis von 2/3 
Unterflurhydranten zu 1/3 Überflurhydranten einzuhalten ist. 
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An solchen Stellen, an denen ein erhöhter Brandschutz geboten ist (z.B. brandgefährdete 
Objekte und Betriebe, größere Gebäude) sollten vorzugsweise Überflurhydranten vorgesehen 
werden. 

 
2.2.g) Unter Bezugnahme des auf den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr mitgeführte 
Schlauchmaterials ist mindestens eine geeignete Löschwasserentnahmestelle zu den einzelnen 
Objekten im geplanten Gebiet in maximal 100 Meter Abstand erforderlich, um das Wasser zum 
Einsatzfahrzeug heranzuführen und nach Druckerhöhung an die Einsatzstelle zu verteilen. 

  
2.2.h) Gegebenenfalls sind zur Sicherstellung der unabhängigen Löschwasserversorgung 
unterirdische Löschwasserbehälter (nach DIN 14 230) mit einem Fassungsvermögen von 
mindestens 75 m³ einzuplanen. 
Der Deckungsbereich eines solchen Löschwasserbehälters hat einen Radius von ca. 200 m. 

 
2.2.i) Die mögliche Löschwasserversorgung für das Gewerbegebiet sollte benannt werden. Die 
Obergrenze der Leistungsfähigkeit der Löschwasserversorgung durch das öffentliche Netz in m³/h 
sollte festgelegt werden.  

 
2.3. Rettungshöhen 
2.3.a) Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Gebäude errichtet werden, bei denen der 
Fußboden eines Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, mehr als 7 m über der 
natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt, ist der zweite Flucht- und Rettungsweg 
durch bauliche Maßnahmen zu sichern. 
Darauf kann verzichtet werden, wenn die Feuerwehr innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 
Hilfsfrist über Rettungsgeräte verfügt, mit denen an höheren Gebäuden angeleitert werden kann 
und entsprechende Zufahrten, Bewegungs- und Aufstellflächen auf den Grundstücken 
vorgesehen sind und die maximale Personenzahl von 10 Personen pro Nutzungseinheit 
(Rettungsrate) nicht übersteigt. Bei Aufenthaltsräumen in Dachgeschossen ist erforderlich, dass 
die notwendigen Fenster mit Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sind (Art. 31 BayBO). 

 
2.4. Zusätzliche Anmerkungen 
2.4.a) Die Anlagen zur Alarmierung der Feuerwehr sind entsprechend der Erweiterung des 
Gemeindegebietes auszubauen.  
Hierzu kann es erforderlich sein, eine weitere Sirene zu installieren. Der Standort dieser Sirene 
wäre dann im Hinblick auf eine ausreichende Beschallung zu überprüfen. 
Die Auslösung dieser Sirene müsste gemeinsam mit bereits vorhandenen Sirenen möglich sein. 
Anstelle einer weiteren Sirene könnten auch Meldeempfänger eingesetzt werden. 

 
2.4.b) Die Ausrüstung und die Ausbildung der Feuerwehr ist, soweit erforderlich, entsprechend 
der Erweiterung des bebauten Gemeindegebietes zu ergänzen. Hierbei ist insbesondere das 
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vorhandene Leitermaterial daraufhin zu überprüfen, ob die Sicherstellung des zweiten Flucht- 
und Rettungsweges - soweit erforderlich - über die Leitern der Feuerwehr gewährleistet werden 
kann. 

 
2.4.c) Die Abstände zwischen Bauten und Starkstromfreileitungen müssen den Vorschriften des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker, insbesondere jedoch VDE 0132 entsprechen. 

 
2.4.d) Bauanträge für solche Vorhaben, die die einschlägigen Brandschutzanforderungen der 
BayBO nicht erfüllen oder bei denen von Brandschutzanforderungen abgewichen werden soll 
und Anträge die Gebäude besonderer Art und Nutzung oder für besondere Personengruppen 
betreffen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens vorzulegen. 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Kreisbrandrat Albrecht (Tel. 0162 2699053) zur Verfügung. 
 
Sofern die Anmerkungen berücksichtigt werden, bestehen aus Sicht des abwehrenden 
Brandschutzes keine weiteren Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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